
 

Merkblatt Adress- & 
Namensänderung 

 

 

Sehr geehrte/r Kundin/Kunde, 

mit diesem Merkblatt wird Ihr Antrag auf Adress- bzw. Namensänderung ganz 

einfach: 

 

Ihr Fahrzeug ist bereits im Landkreis Böblingen und auf Ihren Namen zugelassen? 

Dann sind Sie bei uns richtig! 

 

Rechtsgrundlage: 

Nach § 15 Abs. 1 Satz 1 der Fahrzeugzulassungsverordung (FZV) müssen die 

Angaben in den Fahrzeugpapieren jederzeit den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechen.  

 

Änderung Name: 

• Fahrzeugschein bzw. Zulassungsbescheinigung Teil I 

• Fahrzeugbrief bzw. Zulassungsbescheinigung Teil II 

• Geänderter Personalausweis, ggf. Heiratsurkunde 

• Gültige Hauptuntersuchung (Hauptuntersuchungsbericht) 

  

Änderung Adresse: 

• Fahrzeugschein bzw. Zulassungsbescheinigung Teil I 

• Geänderter Personalausweis, ggf. Meldebestätigung 

• Gültige Hauptuntersuchung (Hauptuntersuchungsbericht) 

 

 

 

 

Ihr Team der Zulassungsstelle Böblingen! 

 

 


